
 
 

Steuerliche Freigrenzen und Freibeträge 
 
http://www.vereinsbesteuerung.info/leitfaden_gem.htm  
Unter dieser Homepage finden Sie alle Angaben über die Vereinssteuern !!! 

 

 
 
 

 
 
Vereine die mit Freistellungsbescheid steuerbegünstigt anerkannt sind, haben bei 

der Umsatzsteuer eine Freigrenze von EURO 17.500,-- jährlich.  
Das heißt: Bis zu einem Umsatz von jährlich 17.500 € Brutto fällt keine Umsatz-

steuer an. Wird die Freigrenze überschritten wird eine jährliche Umsatzsteuerer-
klärung fällig. Diese Freigrenze im Erhebungszeitraum von  
3 Jahren kann einmal überschritten werden. 
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Wird eine Umsatzsteuererklärung fällig kann von der zu zahlenden Umsatzsteuer 

von 19 % die bezahlte Mehrwertsteuer als Vorsteuer der Eingangsrechnungen ab-
gezogen werden. Der verbleibende Betrag wird als Umsatzsteuer fällig.  

Der Termin zur Abgabe der Umsatzsteuererklärung ist im folgenden Jahr der 10. 
Januar. Eine Fristverlängerung kann beantragt werden. 
 

Bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer beträgt die Freigrenze jährlich 
EURO 35.000 --. Bei Vereinen in denen der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb in fol-

ge eines höheren Umsatzes überschritten wird, ist die Gewinn Grenze 5.000 € bei 
der KöSt. und GewSt. anfällt. Es wird der volle Gewinn, nicht nur der darüber lie-

gende Gewinn versteuert. 
Wird die Freigrenze von 35.000 € im Wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
nicht überschritten kann die Gewinngrenze höher als 5.000 € sein, auch 

dann fällt keine KöSt. und GewSt. an. 

 
Ehrenamtspauschale „Gesetz zur Förderung des Ehrenamts“. 
http://www.vereinswelt.de/vereinswissen/details/article/ehrenamtspauschale.html  
Die Ehrenamtspauschale nach § 3 Nr. 26a EStG ist ein persönlicher Steuerfreibetrag in 
Höhe von 720 €/Jahr, der allen nebenberuflich ehrenamtlich Tätigen beträgt 720 €. 
Voraussetzung der Bezahlung ist, dass es in der Satzung verankert ist. 
 
Steuererklärung GM 1 zur KöSt. 
Im 3 Jährigen Intervall werden von den Finanzämtern die Erklärung GM1 zur Prüfung der steu-
erlichen Gemeinnützigkeit verschickt. Nach dessen Prüfung wird in der Regel der Freistellungs-
bescheid für weitere 3 Jahre erteilt. 
Dieser ist einzureichen bei der Hausbank, dass keine Kapitalertragssteuer für das Vereinsver-
mögen auf der Bank an das Finanzamt abgeführt werden muss. 
Diese GM 1 wird wie folgt ausgefüllt. In der Regel ist mit einem X diese Erklärung ausgefüllt. 
 
 
 


